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Der Bundesrat verordnete:

[. Die Vollzugsverordnung vom 11.
Juli 1958 zum Bundesbeschluss vom 31.
Januar 1958 iiber Massnahmen zur For-
derung des sozialen Wohnungsbaues
wird wie folgt gedndert:

Art. 5Abs. 1 und 4

'Als Familien in bescheidenen finan-
ziellen Verhiltnissen im Sinne von Arti-
kel 1 des Bundesbeschlusses gelten Fa-
milien, deren Brutto-Familieneinkom-
men, abziiglich Gewinnungskosten nach
den fiir die Wehrsteuer massgebenden
Grundsatzen, beim Bezug der Wohnung
nicht hoher ist als der sechsfache Betrag
des Mietzinses fiir diese Wohnung. Fiir
jedes minderjahrige oder sich noch in
Ausbildung befindende Kind und jede
andere im gemeinsamen Haushalt le-
bende Person, fiir deren Unterhalt der
Haushaltvorstand aufzukommen hat, er-

57.Schweizer

Die Vollzugsverordnung zum Bundesbeschluss
tiber Massnahmen zur Férderung
des sozialen Wohnungsbaues

hoht sich die zuldssige Einkommens-
grenze um 2000 Franken.

“Das Bruttovermogen, abziiglich aus-
gewiesene Schulden, soll beim Stand des
Landesindex der Konsumentenpreise
von 127,1 Punkten nicht mehr als 60000
Franken betragen. Bei einer Verinde-
rung dieses Index um 10 Prozent ist diese
Vermogensgrenze jeweils durch das
Eidgendssische Biiro fiir Wohnungsbau
entsprechend anzupassen. Fiir jedes im
gemeinsamen Haushalt lebende minder-
jahrige oder sich noch in Ausbildung be-
findende Kind und jede andere im ge-
meinsamen Haushalt lebende Person, fiir
deren Unterhalt der Haushaltvorstand
aufzukommen hat, erhoht sich die zulds-
sige Vermoégensgrenze um 4000 Fran-
ken.

Art. 15Abs. 2

2Die Mietzinse sind so festzusetzen,
dass sie, nach Abzug der von den Ge-

Die Frithjahrsmesse der Schweiz

als von Grund auf neu strukturierte

und tlibersichtlich gestaltete Messe
Erste Europaische Uhren- und Schmuckmesse

meinwesen zugesicherten periodischen
Leistungen, die tatsdchliche Verzinsung
des Fremdkapitals und die Verzinsung
der investierten eigenen Mittel im ge-
wohnlichen Umfang zum Ansatz fiir die
II. Hypothek sowie in der Regel einen
Zuschlag von héchstens 3 Prozent der
auf Grund der Abrechnung genehmigten
Bruttoanlagekosten, abziiglich Land-
wert, decken. Bei einer wesentlichen
Verianderung der Unterhaltskosten kann
das Eidgenossische Volkswirtschaftsde-
partement diesen Zuschlag entspre-
chend anpassen. Nachtriagliche wert-
vermehrende Aufwendungen, die ohne
schriftliche Bewilligung des Kantons
vorgenommen wurden, werden bei der
Genehmigung der Festsetzung oder Er-
héhung der Mietzinse nicht beriicksich-
tigt.

II. Diese Verordnung tritt am 1. Januar
1973 in Kraft.

Mustermesse
7.-17. April1973
Basel

mit mehr als 600 Ausstellern aus neun
europaischen Landern auf 44 000 m2 Hallenflache
Ein schweizerisches Mobelzentrum an neuem
Standort mit ansprechender Ambiance

Erstmals ein Haushaltzentrum mit breitem
internationalem Angebot

Baumesse mit auslandischem Angebot
Faszinierende Textilschauen

Zahlreiche Sonderschauen,
Dienstleistungsbetriebe usw.

Transport (Nutzfahrzeuge und Autocars)
schweizerischer Herkunft

Camping, Garten: alles fiir das Leben im Freien
Gesamthaft ein Angebot der Konsumguiter-,

Bau- und technischen Industrie von 2500 Firmen
auf170 000 m? Ausstellungsflache
Offnungszeiten:

Neu ab 9.00-18.00 Uhr. Kartenverkauf ab 8.30 Uhr
Eintrittspreis an allen Tagen Fr. 7.—

Aufden Schweizer Bahnen einfach fir retour
(Minimalpreis 2. Klasse Fr.10.40, 1. Klasse Fr.15.60)
Bedienen Sie sich des neuen Prospektes
«lhr Begleiter durch die Messehallen»
Bei den Informationsstellen erhiltlich

Beachten Sie die Umplazierung der
GRUPPE MOBEL nach den Hallen
33, 34, 35, 43, 44, 48 und 49

(braune Wegweiser)

NEU: Die ganze Mobelgruppe ist
allen Messebesuchern zugdnglich

61



	Die Vollzugsverordnung zum Bundesbeschluss über Massnahmen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues

